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Arbeitsrechtliche Regelungen

Beschluss zu den
Arbeitsvertragsrichtlinien für den

Bereich des Diakonischen Werks in
Kurhessen-Waldeck - AVR.KW -

Änderung zu den Arbeitsvertragsrichtlinien
für den Bereich des Diakonischen Werks in

Kurhessen-Waldeck (AVR.KW)
hier: Bildschirmordnung (ARK 10/12)

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in ihrer Sitzung
am 6. Dezember 2012 zu den Arbeitsvertragsrichtli-
nien für den Bereich des Diakonischen Werks in Kur-
hessen-Waldeck – AVR.KW die folgende Änderung
der Bildschirmordnung beschlossen:
1. § 3 Absatz 3 Satz 3 der Bildschirmordnung wird

gestrichen.
2. Inkrafttreten: 01.10.2012
Es wurden keine Einwendungen erhoben, sodass der
Beschluss gemäß § 12 ARRG zu veröffentlichen ist.

Kassel, den 5. Februar 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Anwendung des Bundes-
Angestelltentarifvertrages (BAT) sowie

von ihn ergänzenden Tarifverträgen
für die kirchlichen Angestellten,

Berufspraktikanten und Auszubilden-
den im Bereich der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck

hier: Weitergeltung für die kirchlichen
Angestellten in Diakonie-/Sozialstationen

(ARK 02/13)
- 61. Änderungsbeschluss -

Vom 24. Januar 2013
Aufgrund von § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes über
das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
der Mitarbeiter im kirchlichen und diakonischen
Dienst vom 25. April 1979 – ARRG – (KABl. S. 70)
hat die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck in ihrer Sitzung
am 24. Januar 2013 den 61. Änderungsbeschluss zum
BAT-Anwendungsbeschluss vom 25. Oktober 1985
gefasst.
Damit wurde für Diakoniestationen in kirchlicher Trä-
gerschaft eine Erhöhung der Grundvergütungen, Ge-
samtvergütungen, Stundenvergütungen, Ortszuschlä-
ge und der allgemeinen Zulagen sowie die notwendige
Anpassung der Bemessungssätze für die Zuwendung
nach den Zuwendungstarifverträgen beschlossen. Da-
rüber hinaus wurde die Möglichkeit von Notlagenre-
gelungen durch Dienstvereinbarung auch für Statio-
nen in kirchlicher Trägerschaft befristet verlängert.
Für Diakoniestationen mit derzeit laufenden Dienst-
vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung gelten
Ausnahmetatbestände.
Die Änderungen sind ab 1. Januar 2013 in Kraft ge-
treten.
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Gemäß Schreiben der ARK vom 30. Januar 2013 wur-
de auf eine Einwendungsfrist einvernehmlich verzich-
tet. Der Beschluss wird gemäß § 12 Absatz 2 nachste-
hend veröffentlicht.
Die sich durch die Tariferhöhung ergebenden neuen
Tabellen der Vergütungen und Zulagen werden als
Anlage zum Beschluss veröffentlicht.
Der entsprechende Beschluss zur Umsetzung für den
Bereich der Diakoniestationen in selbstständig diako-
nischer Trägerschaft ist im Anschluss veröffentlicht.

Kassel, den 11. Februar 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Anwendung des Bundes-
Angestelltentarifvertrages (BAT) sowie von

ihn ergänzenden Tarifverträgen für die
kirchlichen Angestellten, Berufspraktikanten

und Auszubildenden im Bereich der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-

Waldeck;
hier: Weitergeltung für die kirchlichen

Angestellten in Diakonie-/Sozialstationen
- 61. Änderungsbeschluss -

Vom 24. Januar 2013
Anlage 5 des Beschlusses vom 25. Oktober 1985
(KABl. S. 116) – in der Fassung des 60. Änderungs-
beschlusses vom 3. November 2011 (KABl. 2012 S.
26) – wird wie folgt geändert:

I.
1. Zum 1. Januar 2013 werden die Grundvergütung,

die Gesamtvergütung, die Stundenvergütung, der
Ortszuschlag und die allgemeine Zulage jeweils
um 2,8 v. H. erhöht.

2. Zum 1. Januar 2014 werden die Grundvergütung,
die Gesamtvergütung, die Stundenvergütung, der
Ortszuschlag und die allgemeine Zulage jeweils
um 1,7 v. H. erhöht, wenn die Arbeitsrechtsrege-
lungen für Diakonie-/Sozialstationen bis zu diesem
Zeitpunkt nicht durch eine andere tarifliche Rege-
lung abgelöst worden sind. In diesem Fall wird die
Arbeitsrechtliche Kommission prüfen, ob die neu-
en tariflichen Regelungen die zweite Stufe der Ent-
gelterhöhung ausreichend berücksichtigen.

II.
Abschnitt II. Nr. 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Der Bemessungssatz nach Protokollnotiz Nr. 1 zu
§ 2 des TV Zuwendung beträgt ab 1. Januar 2013 76,06
v. H. (West) und 57,04 v. H. (Ost) und ab 1. Januar
2014 74,79 v. H. (West) und 56,09 v. H. (Ost).“

III.
Abschnitt VI. wird wie folgt geändert:
1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 4 wird das Datum „31. Dezember
2012“ durch das Datum „31. Dezember 2013“
ersetzt.

b) In Satz 5 werden das Datum „31. Dezember
2012“ durch das Datum „31. Dezember 2013“
und das Datum „31. Dezember 2013“ durch
das Datum „31. Dezember 2014“ ersetzt.

c) Es wird folgender Satz 6 eingefügt:
„Anlage 7 AVR.KW gilt entsprechend.“

2. Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4
eingefügt:
„3. Durch Dienstvereinbarungen (§ 36 MVG.EKD
in Verbindung mit Artikel 1 MVG.EKD.AG) kann
vereinbart werden, dass die Auszahlungsfälligkeit
der Erhöhungsbeträge, die sich aus der ab 1. Januar
2013 eintretenden Vergütungserhöhung ergeben,
erst zu einem späteren Zeitpunkt eintritt, spätestens
mit den Bezügen für den Monat Mai 2013. Dienst-
vereinbarungen in diesem Sinne können bis zum
28. Februar 2013 vereinbart werden und sind nach
ihrem Abschluss der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion zur Kenntnisnahme vorzulegen.
4. Eine Dienstvereinbarung in entsprechender An-
wendung der Anlage 17 AVR.KW, die lineare Ver-
gütungssteigerung ganz oder teilweise ausschließt,
kann darin nur die noch nicht zur Auszahlung fällig
gewesenen Monate einbeziehen. In diesem Sinn
„noch nicht zur Auszahlung fällig gewesen“ sind
auch diejenigen Monate, deren Auszahlungsfällig-
keit aufgrund einer Dienstvereinbarung nach Ab-
satz 3 noch nicht eingetreten ist.“

IV.
In Diakonie-/Sozialstationen mit derzeit laufender
Notlagen-Dienstvereinbarung finden die Tarifsteige-
rung für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinba-
rung insoweit keine Anwendung, als dadurch die zu-
lässige Grenze von personalkostenreduzierenden
Maßnahmen gemäß Abschnitt VI. Absatz 2 Satz 1 in
Höhe von 10 % nicht überschritten wird.

V.
Die Änderungen treten zum 1. Januar 2013 in Kraft.
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Beschlussfassung der
Arbeitsrechtlichen Kommission

Kurhessen-Waldeck zu dem
Tarifbereich der „Sonderregelung der

Arbeitsvertragsrichtlinien für den
Bereich des Diakonischen Werks in
Kurhessen-Waldeck für Diakonie-/

Sozialstationen (AVR.KW SR
Diakoniestationen)“ (ARK 01/13)

Aufgrund von § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes über
das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
der Mitarbeiter im kirchlichen und diakonischen
Dienst vom 25. April 1979 – ARRG – (KABl. S. 70)
hat die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck in ihrer Sitzung
am 24. Januar 2013 Änderungen der AVR.KW SR
Diakoniestationen beschlossen. Damit wurde eine Er-
höhung der Grundvergütungen, Gesamtvergütungen,
Stundenvergütungen, Ortszuschläge und der allge-
meinen Zulagen sowie die notwendige Anpassung der
Bemessungssätze für die Zuwendung nach den Zu-
wendungstarifverträgen beschlossen.
Die Änderungen sind ab 1. Januar 2013 in Kraft ge-
treten.
Gemäß Schreiben der ARK vom 30. Januar 2013 wur-
de auf eine Einwendungsfrist einvernehmlich verzich-
tet. Der Beschluss wird gemäß § 12 Absatz 2 nachste-
hend veröffentlicht.

Kassel, den 11. Februar 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Beschlussfassung der Arbeitsrechtlichen
Kommission Kurhessen-Waldeck

zu dem Tarifbereich der „Sonderregelung der
Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des
Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck

für Diakonie-/Sozialstationen
- AVR.KW SR Diakoniestationen -“

Die Arbeitsrechtliche Kommission Kurhessen-Wal-
deck beschließt in ihrer Sitzung am 24. Januar 2013
die folgende Arbeitsrechtsregelung. Sie gilt für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in privatrechtli-
cher Rechtsform organisierten Mitgliedseinrichtun-
gen des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck,
für die die Arbeitsrechtsregelungen für Diakonie-/So-
zialstationen zur Anwendung kommen (Anlage 19 der
„Sonderregelung der Arbeitsvertragsrichtlinien für
den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhessen-
Waldeck für Diakonie-/Sozialstationen - AVR.KW
SR Diakoniestationen“ bzw. Anlage 5 des BAT-An-
wendungsbeschlusses vom 25. Oktober 1985 in der
Fassung des jeweils letzten Änderungsbeschlusses),
soweit die in den Einrichtungen bestehenden Dienst-
bzw. Arbeitsverhältnisse der Regelungskompetenz
der Arbeitsrechtlichen Kommission der Evangeli-

schen Kirche und des Diakonischen Werks in Kurhes-
sen-Waldeck unterliegen.

I. Entgeltsteigerung
1. Zum 1. Januar 2013 werden die Grundvergütung,

die Gesamtvergütung, die Stundenvergütung, der
Ortszuschlag und die allgemeine Zulage um 2,8 v.
H. erhöht.

2. Zum 1. Januar 2014 werden die Grundvergütung,
die Gesamtvergütung, die Stundenvergütung, der
Ortszuschlag und die allgemeine Zulage um 1,7 v.
H. erhöht, wenn die Arbeitsrechtsregelungen für
Diakonie-/Sozialstationen bis zu diesem Zeitpunkt
nicht durch eine andere tarifliche Regelung abge-
löst worden sind. In diesem Fall wird die Arbeits-
rechtliche Kommission prüfen, ob die neuen tarif-
lichen Regelungen die zweite Stufe der Entgelter-
höhung ausreichend berücksichtigen.

II. Regelung über die Gewährung einer
Zuwendung

Die Regelungen über die Gewährung einer Zuwen-
dung (Anlage 14 AVR.KW SR Diakoniestationen
bzw. TV Zuwendung) werden wie folgt geändert bzw.
mit folgenden Maßgaben angewendet:
a) Der Bemessungssatz von „78,19 v. H.“ wird ab

1. Januar 2013 durch den Bemessungssatz „76,06
v. H.“ und ab 1. Januar 2014 durch den Bemes-
sungssatz „74,79 v. H.“ ersetzt (Übergangsrege-
lung zu § 2 Absatz 1 Satz 1 der Anlage 14
AVR.KW SR Diakoniestationen bzw. Protokoll-
notiz Nr. 1 zu § 2 des TV Zuwendung).

b) Das Datum „1. Mai 2010“ wird durch das Datum
„1. Januar 2013“ ersetzt. Ab 1. Januar 2014 wird
das Datum „1. Januar 2013“ durch das Datum „1.
Januar 2014“ ersetzt (Übergangsregelung zu § 2
Absatz 2 der Anlage 14 AVR.KW SR Diakonie-
stationen bzw. Protokollnotiz Nr. 1 zu § 2 des TV
Zuwendung).

c) Der Bemessungssatz für Auszubildende von
„79,20 v. H.“ wird ab 1. Januar 2013 durch den
Bemessungssatz „77,04 v. H.“ und ab 1. Januar
2014 durch den Bemessungssatz von „75,75 v.
H.“ ersetzt (Übergangsregelung zu § 2 Absatz 3
der Anlage 14 AVR.KW SR Diakoniestationen
bzw. Protokollnotiz Nr. 1 zu § 2 des TV Zuwen-
dung).

III. Anwendbarkeit der Anlage 17 AVR.KW im
Bereich der Diakonie-/Sozialstationen

1. Die Regelungen der Anlage 17 der „Arbeitsver-
tragsrichtlinien für den Bereich des Diakonischen
Werks in Kurhessen-Waldeck“ (AVR.KW) gelten
entsprechend auch für alle in privatrechtlicher
Rechtsform organisierten Mitgliedseinrichtungen
des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck,
für die die Arbeitsrechtsregelungen für Diakonie-/
Sozialstationen zur Anwendung kommen (Anlage
19 der „Sonderregelung der Arbeitsvertragsricht-
linien für den Bereich des Diakonischen Werks in

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 2/2013   27



Kurhessen-Waldeck für Diakonie-/Sozialstationen
- AVR.KW SR Diakoniestationen“ bzw. Anlage 5
des BAT-Anwendungsbeschlusses vom 25. Okto-
ber 1985 in der Fassung des jeweils letzten Ände-
rungsbeschlusses), soweit die in den Einrichtungen
bestehenden Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisse der
Regelungskompetenz der Arbeitsrechtlichen
Kommission der Evangelischen Kirche und des
Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck un-
terliegen.

2. Die entsprechende Anwendbarkeit gilt für die pri-
vatrechtlich organisierten Diakonie-/Sozialstatio-
nen mit folgenden Maßgaben:
a) In § 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 wird die

Grenze für personalkostenreduzierende Maß-
nahmen von dem Wert „15%“ durch den Wert
„10%“ ersetzt. Satz 2 wird gestrichen.

b) In § 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 sowie Unterab-
satz 3 wird jeweils der Klammerzusatz „(max.
15% bzw. max. 20%)“ durch „(max. 10%)“
ersetzt.

c) In § 2 Absatz 4 Satz 3 wird der letzte Halbsatz
(„bzw. im Fall einer Personalkostenreduzie-
rung gemäß Absatz 2 von mehr als 15% die
Arbeitsrechtliche Kommission“) gestrichen.

d) In § 5 Absatz 2 werden die einleitenden Worte
„Sofern die Maßnahme 15 % Bruttovergü-
tung (§ 2 Absatz 2) nicht übersteigen, ist die
Zustimmung zu erteilen, wenn …“ ersetzt
durch die Worte „Die Zustimmung ist zu er-
teilen, wenn …“.

e) § 5 Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen.
3. Die entsprechende Anwendbarkeit der Anlage 17

AVR.KW setzt die Einhaltung der „Tariftreue“
nach § 1 Absatz 5 AVR.KW voraus.

4. Die entsprechende Geltung der Anlage 17
AVR.KW für die rechtlich selbständigen Diako-
nie-/Sozialstationen ist bis zum 31. Dezember
2013 befristet. Dienstvereinbarungen, die bis zum
31. Dezember 2013 abgeschlossen und von der Ar-
beitsrechtlichen Kommission genehmigt worden
sind, bleiben bis zum Ende der in der Dienstver-
einbarung festgelegten Laufzeit in Kraft, längstens
jedoch bis zum 31. Dezember 2014.

5. Anlage 7 AVR.KW gilt entsprechend.
6. Durch Dienstvereinbarungen (§ 36 MVG.EKD)

kann vereinbart werden, dass die Auszahlungsfäl-
ligkeit der Erhöhungsbeträge, die sich aus der ab
1. Januar 2013 eintretenden Vergütungserhöhung
ergeben, erst zu einem späteren Zeitpunkt eintritt,
spätestens mit den Bezügen für den Monat Mai
2013. Dienstvereinbarungen in diesem Sinne kön-
nen bis zum 28. Februar 2013 vereinbart werden
und sind nach ihrem Abschluss der Arbeitsrechtli-
chen Kommission zur Kenntnisnahme vorzulegen.

7. Eine Dienstvereinbarung in entsprechender An-
wendung der Anlage 17 AVR.KW, die in einer Di-
akonie-/Sozialstation die lineare Vergütungsstei-
gerung ganz oder teilweise ausschließt, kann darin

nur die noch nicht zur Auszahlung fällig gewese-
nen Monate einbeziehen. In diesem Sinn „noch
nicht zur Auszahlung fällig gewesen“ sind auch
diejenigen Monate, deren Auszahlungsfälligkeit
aufgrund einer Dienstvereinbarung nach Nr. 6
noch nicht eingetreten ist.

IV. Ausnahmen von der Entgeltsteigerung
In Diakonie-/Sozialstationen mit derzeit laufender
Notlagen-Dienstvereinbarung finden die Tarifsteige-
rung für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinba-
rung insoweit keine Anwendung, als dadurch die zu-
lässige Grenze von personalkostenreduzierenden
Maßnahmen gemäß § 2 Absatz 2 Unterabsatz 2
AVR.KW in Höhe von 10 % nicht überschritten wird.

V. Inkrafttreten
Der Beschluss tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Beschluss zu den
Arbeitsvertragsrichtlinien für den

Bereich des Diakonischen Werks in
Kurhessen-Waldeck - AVR.KW -

Änderung zu den Arbeitsvertragsrichtlinien
für den Bereich des Diakonischen Werks in

Kurhessen-Waldeck (AVR.KW)
hier: Anpassung des Bemessungssatzes der

Vergütung Ost (ARK 03/13)
Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in ihrer Sitzung
am 24. Januar 2013 zu den Arbeitsvertragsrichtlinien
für den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhes-
sen-Waldeck - AVR.KW - eine Anpassung des Be-
messungssatzes der Vergütung Ost beschlossen.
Auf die Einwendungsfrist wurde einvernehmlich ver-
zichtet, sodass der Beschluss gemäß § 12 ARRG zu
veröffentlichen ist. Auf eine Veröffentlichung des
vollständigen Beschlusstextes im Kirchlichen Amts-
blatt wird verzichtet und auf die Veröffentlichung
durch das Diakonische Werk verwiesen.

Kassel, den 11. Februar 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat
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Anwendung des Bundes-
Angestelltentarifvertrages (BAT) sowie

von ihn ergänzenden Tarifverträgen
für die kirchlichen Angestellten,

Berufspraktikanten und
Auszubildenden im Bereich der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck

hier: Weitergeltung für die kirchlichen
Angestellten in Diakonie-/Sozialstationen

(ARK 04/13)
- 62. Änderungsbeschluss -

Vom 24. Januar 2013
Aufgrund von § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes über
das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
der Mitarbeiter im kirchlichen und diakonischen
Dienst vom 25. April 1979 – ARRG – (KABl. S. 70)
hat die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck in ihrer Sitzung
am 24. Januar 2013 den 62. Änderungsbeschluss zum
BAT-Anwendungsbeschluss vom 25. Oktober 1985
gefasst. Der Beschluss trifft eine Neuregelung des Er-
holungsurlaubs für die kirchlichen Beschäftigten in
Diakoniestationen.
Gemäß Schreiben der ARK vom 30. Januar 2013 wur-
de auf eine Einwendungsfrist einvernehmlich verzich-
tet. Der Beschluss wird gemäß § 12 Absatz 2 ARRG
nachstehend veröffentlicht.

Kassel, den 11. Februar 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Anwendung des Bundes-
Angestelltentarifvertrages (BAT) sowie von

ihn ergänzenden Tarifverträgen für die
kirchlichen Angestellten, Berufspraktikanten

und Auszubildenden im Bereich der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-

Waldeck;
hier: Weitergeltung für die kirchlichen

Angestellten in Diakonie-/Sozialstationen
(ARK 04/13)

- 62. Änderungsbeschluss -
Vom 24. Januar 2013

Anlage 5 des Beschlusses vom 25. Oktober 1985
(KABl. S. 116) – in der Fassung des 61. Änderungs-
beschlusses vom 24. Januar 2013 – wird wie folgt ge-
ändert:

I.
In Abschnitt II. wird nach Nr. 5. folgende Nr. 5a. ein-
gefügt:
„5a. Zu § 48 BAT:
(1)  Abweichend von § 48 Absatz 1 BAT beträgt der
Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen

Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in je-
dem Kalenderjahr 29 Arbeitstage und nach dem voll-
endeten 55. Lebensjahr 30 Arbeitstage.
Anmerkung zu Absatz 1: Die Mitglieder der ARK.KW
sind bei der Neuregelung übereinstimmend davon aus-
gegangen, dass für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ein entspre-
chend höherer Erholungsbedarf besteht. Deshalb ist
für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein zusätz-
licher Urlaubstag gerechtfertigt.
(2)  Der Urlaubsanspruch für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis über den 31. De-
zember 2011 hinaus fortbestanden hat und die spätes-
tens am 31. Dezember 2012 das 40. Lebensjahr voll-
endet haben, beträgt abweichend von Absatz 1 30 Ar-
beitstage für die Dauer des ununterbrochen fortbeste-
henden Arbeitsverhältnisses.
(3)  Der Urlaubsanspruch für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis über den 31. De-
zember 2011 hinaus fortbestanden hat und die spätes-
tens am 31. Dezember 2012 das 50. Lebensjahr voll-
endet haben, beträgt abweichend von Absatz 1 33 Ar-
beitstage für die Dauer des ununterbrochen fortbeste-
henden Arbeitsverhältnisses.“

II.
Die Änderungen treten zum 1. Januar 2013 in Kraft.

Beschluss zu den
Arbeitsvertragsrichtlinien für den

Bereich des Diakonischen Werks in
Kurhessen-Waldeck - AVR.KW -

Änderung zu den Arbeitsvertragsrichtlinien
für den Bereich des Diakonischen Werks in

Kurhessen-Waldeck (AVR.KW)
hier: Ergänzung zur Neuregelung der

Urlaubsdauer (ARK 05/13)
Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in ihrer Sitzung
am 24. Januar 2013 zu den Arbeitsvertragsrichtlinien
für den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhes-
sen-Waldeck - AVR.KW - eine Ergänzung zur Neu-
regelung der Urlaubsdauer beschlossen.
Auf die Einwendungsfrist wurde einvernehmlich ver-
zichtet, sodass der Beschluss gemäß § 12 ARRG zu
veröffentlichen ist. Auf eine Veröffentlichung des
vollständigen Beschlusstextes im Kirchlichen Amts-
blatt wird verzichtet und auf die Veröffentlichung
durch das Diakonische Werk verwiesen.

Kassel, den 11. Februar 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat
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Beschluss zu den
Arbeitsvertragsrichtlinien für den

Bereich des Diakonischen Werks in
Kurhessen-Waldeck - AVR.KW -

Änderung zu den Sonderregelungen der
Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des
Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck

für Diakonie-/Sozialstationen (AVR.KW)
hier: Neuregelung der Urlaubsdauer für den

Bereich des D-Tarifs (ARK 06/13)
Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in ihrer Sitzung
am 24. Januar 2013 zu den Sonderregelungen der Ar-
beitsvertragsrichtlinien für den Bereich des Diakoni-

schen Werks in Kurhessen-Waldeck für Diakonie-/
Sozialstationen - AVR.KW SR Diakonie-/Sozialstati-
onen - eine Ergänzung der Neuregelung der Urlaubs-
dauer für den Bereich des D-Tarifs beschlossen.
Auf die Einwendungsfrist wurde einvernehmlich ver-
zichtet, sodass der Beschluss gemäß § 12 ARRG zu
veröffentlichen ist. Auf eine Veröffentlichung des
vollständigen Beschlusstextes im Kirchlichen Amts-
blatt wird verzichtet und auf die Veröffentlichung
durch das Diakonische Werk verwiesen.

Kassel, den 11. Februar 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Satzungen

Änderung der Verfassung der Martin
Luther Stiftung zu Hanau

Aus Anlass der am 22. November 2012 durch den
Verwaltungsrat der Martin Luther Stiftung beschlos-
senen Zulegung der Stiftung Althanauer Hospital zu
Hanau zur Martin Luther Stiftung haben der Vorstand
und der Verwaltungsrat der Martin Luther Stiftung in
ihrer Sitzung am 13. Dezember 2012 eine Änderung
der Verfassung beschlossen.
Gemäß § 15 Kirchengesetz über kirchliche Stiftungen
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
vom 28. April 2007 in Verbindung mit § 20 Hessisches
Stiftungsgesetz vom 4. April 1966, zuletzt geändert
durch Artikel 5 Gesetz zur Verlängerung der Gel-
tungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschrif-
ten vom 27. September 2012, hat die Stiftungsaufsicht
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
die Verfassungsänderung am 14. Dezember 2012 ge-
nehmigt. Die Änderung wird nachstehend bekannt ge-
macht und tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Kassel, den 23. Januar 2013 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident

§ 2 Satz 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abga-
benordnung durch die Errichtung und Unterhaltung
von Wohnanlagen der Altenhilfe für betagte und be-
dürftige Bürger der Stadt Hanau und anderer Gemein-
den sowie Wohnformen, die der sozialen Begegnung
generationsübergreifend dienen, ohne Rücksicht auf
ihre Konfession. Die Stiftung errichtet und unterhält
ferner Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen der ge-

riatrischen Rehabilitation, des Betreuten Wohnens
und entwickelt diese weiter.“
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Urkunden

Urkunde
über die Umwandlung

der Pfarrstelle Martins-
Kirchengemeinde Brachttal (2.)

Gemäß Artikel 51 Absatz 2 der Grundordnung der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom
22. Mai 1967 (KABl. S. 19) wird folgender Beschluss
gefasst:

I.
Die Pfarrstelle Martins-Kirchengemeinde Brachttal
(2.), Kirchenkreis Gelnhausen, wird in eine Pfarrstelle
mit halbem Dienstauftrag umgewandelt.

II.
Der mit der Pfarrstelle Martins-Kirchengemeinde
Brachttal (2.) verbundene weitergehende Auftrag ent-
fällt.

III.
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Kassel, den 7. Dezember 2012 Der Bischof
In Vertretung

L.S. N a t t
Prälatin

Bekanntmachungen

Geschäftsverteilungsplan
für die theologischen und juristischen

Dezernate
des Landeskirchenamtes

Hiermit gebe ich den mit Wirkung vom 1. Februar
2013 in Kraft tretenden Geschäftsverteilungsplan für
die theologischen und juristischen Dezernate des Lan-
deskirchenamtes bekannt.

Kassel, den 28. Januar 2013
Dr. H e i n

Bischof
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Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
Geschäftsverteilungsplan für die theologischen und juristischen Dezernate des LKA 
 

Funktion Stelleninhaber / in Zuständigkeit 
 

Theologische Dezernate 
 

Dezernat Theologisches Personal und Gemeindeentwicklung 
   
Leitung Prälatin Natt  
   
Vertretung OLKR Dr. Stock Personalia der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie Pfarrstellen 

  Theologische Aus- und Fortbildung 

  Gottesdienst und Kirchenmusik 

  Sonderseelsorge 

  Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste 

  Gemeindeberatung 

  Pastoralpsychologischer Dienst 

  Theologische Generalia 

 

 

Dezernat Diakonie 
   

Leitung LKR und Landespfarrer 
Rühl  

   Vertretung LKRin Dr. Gütter Beratungsstellen 

  Kreisdiakoniepfarrer und Kreisdiakoniepfarrerinnen 

  Bahnhofsmission 

  Arbeitsgemeinschaft Hospiz 

  Arbeitsstelle Migration 

  Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und Zivildienst (ZFFZ) 

  Ambulante pflegerische Dienste  

  Kindertagesstätten 

  Regionale Diakonische Werke   
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Funktion Stelleninhaber / in Zuständigkeit 
 

 Seit     
 

Dezernat Ökumene 
   
Leitung LKRin Dr. Gütter  
   Vertretung OLKR Dr. Stock Weltmission und Partnerschaft 

 
  Islamfragen 

 
  Sekten- und Weltanschauung 

 
  Catholica 

  Evangelische Minderheitenkirchen 

  Kirchlicher Entwicklungsdienst 

 
 

Dezernat Bildung 
   
Leitung OLKR Dr. Stock  
   
Vertretung LKRin Dr. Gütter Erwachsenenbildung 

  Kinder- und Jugendarbeit 
 

  Wirtschaft, Arbeit und Soziales 
 

  Schulen 
 

  Evangelischer Religionsunterricht 

  Schulstiftung 

  Landeskirchliche Bildungseinrichtungen 

  Evangelische Akademie Hofgeismar 
 

  Pädagogisch-Theologisches Institut (PTI) 
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Funktion Stelleninhaber / in Zuständigkeit 
 
Juristische Dezernate 
 

Dezernat Finanzen und Organisation 
   

Leitung Vizepräsident 
Dr. Knöppel  

   Vertretung OLKR Dr. Obrock Geschäftsleitung des Landeskirchenamtes 

  Haupt- und Personalverwaltung 

  Landeskirchliche Finanzwirtschaft 

  Recht 

  Spendenwesen 

    

Dezernat Bau und Liegenschaften 
   
Liegen- 
schaften 

OLKRin Stey  

   
Vertretung KROR Koch Liegenschaften 

  Friedhofswesen 

  Orgelbau- und Glockenangelegenheiten 

  Umweltfragen 

   

  Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen in der 
Kirche 

   

Bau* KROR Koch  

Vertretung OLKRin Stey Gebäudemanagement 

  Bauberatung 

  Denkmalpflege 

  Kirchliche Kunst 

   
 

* Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt   
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Funktion Stelleninhaber / in Zuständigkeit 
 

Dezernat Dienst- und Besoldungsrecht 
   
Leitung OLKR Dr. Obrock  
   
Vertretung OLKR Joedt Dienstrecht im Allgemeinen und Pfarrerdienstrecht im Besonde-

ren 

  Ausbildungs- und Prüfungsrecht für den Pfarrdienst 

  Disziplinarverfahren 

  Besoldung und Versorgung im Allgemeinen sowie Pfarrbesol-
dung und -versorgung im Besonderen  

  Beihilfen und Unterstützungen 

  Umzugs-, Vertretungs-, Fuhr- und Reisekosten sowie Kfz-
Angelegenheiten 

  Parochialregulierung (hier Durchführung) 

  Errichtung, Veränderung und Aufhebung von kirchlichen Kör-
perschaften einschließlich der Gesamt- und Zweckverbände 

  Kirchliches Siegelwesen 

  Zusammensetzung kirchlicher Organe 

  Versicherungswesen 

    

 

 

Dezernat Arbeits- und Schulrecht 
   
Leitung OLKR Joedt  
   Vertretung OLKR Obrock Arbeits-, Tarif- und Mitarbeitervertretungsrecht einschließlich 

Anpassung bzw. Vorbereitung der entsprechenden Normen im 
kirchlichen Bereich 

  Arbeitsrechtliche Regelungen 

  Grundsatzangelegenheiten der Personalia aller nichttheologi-
schen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

  Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der Ar-
beitssicherheit 

  Grundsatzangelegenheiten der Aus- und Fortbildung der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen 

  Rechtliche Fragen der Schulen (einschl. Fachschulen, Fachhoch-
schulen, Hochschulen) 
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Auflösung des Gesamtverbandes der
Evangelischen Kirchengemeinden in

Bad Hersfeld
Die Gesamtverbandsvertretung des Gesamtverbandes
der Evangelischen Kirchengemeinden in Bad Hersfeld
hat in ihrer Sitzung am 9. Oktober 2012 die Auflösung
des Gesamtverbandes zum 31. Dezember 2012 be-
schlossen.
Gemäß § 2 Absatz 6 des Kirchengesetzes über die Ge-
samt- und Zweckverbände in der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969
(KABl. S. 25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 23. November 2005 (KABl. S. 218), wird die vom
Landeskirchenamt genehmigte Auflösung des Ge-
samtverbandes bekanntgemacht.

Kassel, den 23. Januar 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Gesamtverband der

Evangelischen Kirchengemeinden in
Bad Hersfeld

Das Dienstsiegel des Gesamtverbandes der Evangeli-
schen Kirchengemeinden in Bad Hersfeld wird auf-
grund der Auflösung des Gesamtverbandes zum
31. Dezember 2012 außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 23. Januar 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Zweckverband Evangelischer

Kirchengemeinden
Gemeindekrankenpflegestation

Hersfeld-Mitte
Das Dienstsiegel des Zweckverbandes Evangelischer
Kirchengemeinden Gemeindekrankenpflegestation
Hersfeld-Mitte wird aufgrund der Umbenennung des
Zweckverbandes außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 28. Januar 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Zweckverband Evangelischer

Kirchengemeinden
Gemeindekrankenpflegestation

Südkreis Hersfeld
Das Dienstsiegel des Zweckverbandes Evangelischer
Kirchengemeinden Gemeindekrankenpflegestation
Südkreis Hersfeld wird aufgrund der Umbenennung
des Zweckverbandes außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 28. Januar 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat
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Personal- und Stellenangelegenheiten

Personalia
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